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Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter 

Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem  

Deutschlandticket im Jahr 2023 im Freistaat Bayern  

(Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2023) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

vom 6. Juli 2023, Az. 52-3507.1-1-4 

1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 53 der Bayerischen Haushalts-

ordnung (BayHO), der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, der dazu er-

lassenen Verwaltungsvorschriften sowie dieser Richtlinien Billigkeitsleistungen zum 

Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im 

öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennahver-

kehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets. 2Dies um-

fasst auch das ermäßigte Deutschlandticket gemäß der Anlage zu diesen Richtlinien.    

3Die Leistungen erfolgen ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushalts-

mittel.  

1. Zweck der Billigkeitsleistungen

Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger im Freistaat

Bayern, deren Ausgaben in den Monaten Mai bis Dezember 2023 aufgrund der Einfüh-

rung des Deutschlandtickets und des ermäßigten Deutschlandtickets für Auszubil-

dende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) durch den

Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vor-

schriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen

aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die Umsetzung des

Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr.

1370/2007 oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können.

2. Leistungsempfänger

Anlage 2



 

 

2.1 Empfänger sind Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im 

Sinne des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern 

(BayÖPNVG).  

 

2.2 1Nur soweit Aufgabenträger oder Aufgabenträgerorganisationen bis zum 31. Dezember 

2023 keine Regelung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 4 Regionalisierungsgesetz (RegG)  

getroffen haben, sind für den Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. September 2023 

Empfänger auch öffentliche und private Verkehrsunternehmen, soweit sie als Geneh-

migungsinhaber oder Betriebsführer nach dem Personenbeförderungsgesetz oder der 

Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem Gebiet des Landes und/oder aufgrund 

eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages Beförderungsleistungen im ÖPNV bezie-

hungsweise im SPNV erbringen. 2Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine ge-

trennte Antragstellung und Bewilligung für die jeweiligen Regionalbereiche zulässig.  

 

3. Leistungsvoraussetzungen  

1Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie 

die Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunterneh-

men in entsprechender Anwendung der Nr. 4.3 und nach den Vorgaben der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 mittels allgemeiner Vorschriften oder öffentlicher Dienstleis-

tungsaufträge oder über andere beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminie-

rungsfrei weiter. 2Die Erlösverantwortlichen sind zu verpflichten, an der bundesweit ab-

gestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür 

erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich 

geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende Einnahmen 

im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.  

 

4. Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistungen  

4.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 BayHO.  

4.2 Es erfolgt ein Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten 

Ausgaben.  

4.3 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:  

4.3.1 1Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 

Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwi-

schen den um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2023 hochgerechneten 



 

 

tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und den tat-

sächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2023 nach Maßgabe 

der Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 ausgleichsfähig. 2Maßgebend sind dabei die Netto-Fahr-

geldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer). 3Die Verbundorganisationen haben den Empfän-

gern die für die Antragstellung erforderlichen Daten zu liefern. 4Einnahmen aus dem 

erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht berücksichtigt. 

4.3.1.1 1Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 

2023 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweili-

gen Monat verkauften beziehungsweise dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der 

jeweiligen Kartenart und Preisstufe der Monate Mai bis Dezember 2019 mit den für 

diese Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweili-

gen Zeitraum des Jahres 2023 genehmigten Preisen zu multiplizieren. 2Preisanpassun-

gen, die ab dem 1. Mai 2023 wirksam wurden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für 

alle Kartenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. 3Lassen sich in Einzelfällen keine 

entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es sich um stückzahlunabhän-

gige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durch-

schnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. 4Wenn auf-

grund einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 

wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht 

möglich ist, können die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstan-

des zum 1. Januar 2023 ermittelt werden. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht 

deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind für diese Ti-

ckets die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Ja-

nuar 2023 zu ermitteln. 6Die nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten hochgerechneten 

Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der tatsächlich erbrachten Be-

triebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zug-Kilometern im Kalender-

jahr 2023 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach Nr. 2.1 

fortzuschreiben. 7Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen 

Steigerung beziehungsweise prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im 

Gebiet des Empfängers nach Nr. 2.1 anzusetzen. 8Als pauschaler Ausgleich der durch 

die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten Einnahmesteige-

rungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten werden die nach den Sätzen 1 bis 5 er-

mittelten Fahrgeldeinnahmen um 1,3 Prozent erhöht. 9Unterschreitet die Gesamtzahl 

der Abonnentinnen und Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundes-

land zum 31. Januar 2024 die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten zum 

30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten 

Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden 



 

 

Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 10Bei Verbundtarifen, Übergangs-

tarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die hochgerechneten Fahrgeld-

einnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungs-

schlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der ohne 

die Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte.  

4.3.1.2 1Zur Berechnung der beim Deutschlandticket anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeld-

einnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnah-

men einschließlich der Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. 

2Für Jobtickets zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen an-

setzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen angewen-

det wurden. 3Für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket sind bei der Ermittlung 

der Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen aus dem Deutschlandticket ohne er-

gänzende Ermäßigung anzusetzen. 4Die Vornahme weiterer Absetzungen von den 

Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket insbesondere für die Deckung von 

Vertriebsaufwendungen ist nicht zulässig. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht 

deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der Ermitt-

lung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle 

Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell ver-

kauften Studierendentickets alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 gelten-

den gegebenenfalls den Preis des Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen 

anzusetzen. 6Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem 

BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeld-

einnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungs-

schlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der Ein-

nahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen.  

4.3.2 1Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch 

Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Art. 3 

Abs. 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sind 

die um die Tarifanpassungen gemäß Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen 

Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Mai bis Dezember 2019 beziehungsweise die 

nach Maßgabe der Nr. 4.3.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für 

den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung 

aufgrund der jeweiligen für das entsprechende Jahr festgelegten oder nachgewiesenen 

Vomhundertsätze (2019 für hochgerechnete und 2023 für Ist-Fahrgeldeinnahmen 

2023) zu berechnen. 2Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Um-

satzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem 



 

 

BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket gemäß der nach Nr. 4.3.1.1 für die hochge-

rechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen beziehungsweise gemäß Nr. 4.3.1.2 

für die tatsächlichen erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnah-

menaufteilung. 3Ausgleichsfähig ist die Differenz der so errechneten Beträge für die je-

weiligen Verkehrsleistungen.  

4.3.3 1In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer Aus-

gleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. 2Einsparungen der 

Empfänger nach 2.1 bei Leistungen aus allgemeinen Vorschriften sind gegenzurech-

nen.  

4.3.4 1Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben für die Anpassung der Ver-

triebsprozesse zur Einführung des Deutschlandtickets. 2Dabei wird für jeden zum Stich-

tag 30. April 2023 beim Empfänger beziehungsweise den in wirtschaftlicher Verantwor-

tung stehenden Verkehrsunternehmen in einem vor dem Deutschlandticket angebote-

nen Abonnement gebundenen Kunden eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe 

von 15 Euro gewährt. 3Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit 

von mehr als einem Monat. 4Dazu zählen auch Semestertickets sowie Monatskarten, 

die von Unternehmen ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten Tarif-

angebot haben und mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 

30. April 2023 nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin verkauft ha-

ben. 5Voraussetzung um für alle zum Stichtag 30. April 2023 beim Empfänger bezie-

hungsweise den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen 

gebundenen Kunden im Sinne des Satzes 2 eine Umstellungspauschale zu erhalten 

ist, dass zum Stichtag 31. Dezember 2023 eine Anzahl an Kunden, die mindestens 

60 Prozent des Abo-Kundenbestands vom 30. April 2023 beträgt, im Deutschlandticket 

beim Empfänger beziehungsweise dem in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden 

Verkehrsunternehmen gebunden ist. 6Wenn unter 60 Prozent, aber mehr als 30 Pro-

zent des Kundenbestandes vom 30. April 2023 zum Stichtag 31. Dezember 2023 beim 

jeweiligen Empfänger beziehungsweise Unternehmen gebunden ist, erhält der Emp-

fänger beziehungsweise das Unternehmen 50 Prozent des sich aus Satz 2 ergeben-

den Wertes. 7In besonders begründeten Einzelfällen kann eine gesonderte Regelung 

getroffen werden. 8Zuzüglich wird pauschal für jedes zum 30. April 2023 vorhandene 

auf die Kontrolle des Deutschlandtickets ertüchtigte Kontrollgerät und für die Kontrolle 

des Deutschlandtickets im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgerät eine einmalige Umstel-

lungspauschale zur Kompensation der Kontrollmehrausgaben in Höhe von 317 Euro 

gewährt. 9Es ist durch geeignete Regelungen mit den für den Vertrieb und Kontrolle 



 

 

beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die Pauschalen sachgerecht ausgereicht 

werden. 

 

4.3.5 1Der Ausgleich für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets ergibt sich aus 

der Differenz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 anzusetzenden Fahrgeldeinnah-

men und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungsti-

ckets. 2Für den Umstellungsaufwand und das digitale Nachweisverfahren bei dem Er-

mäßigungsticket für Studierende erhalten die Vertriebsstellen (Verkehrsunternehmen 

beziehungsweise sonstige für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie zum Beispiel 

Verbundorganisationen) bei der Umsetzung der monatlichen Kündbarkeit des Ermäßi-

gungstickets für Studierende zum Wintersemester 2023/24 eine Abschlagszahlung für 

die Umstellung der Vertriebssysteme von einmalig fünf Euro für jeden Studierenden bis 

zu einem Höchstbetrag von 200 000 Euro je Standort einer Hochschule. 3Für die Wei-

terentwicklung oder Anpassung der Systeme in Richtung eines automatisierten Ver-

triebs und Vorarbeiten hierzu erhalten die Vertriebsstellen als Abschlagszahlung eine 

einmalige Leistung von fünf Euro für jeden Auszubildenden beziehungsweise Freiwilli-

gendienstleistenden. 4Die Abschlagszahlungen nach den Sätzen 2 und 3 werden nur 

dann gewährt, wenn der Berechtigte das Ermäßigungsticket bei der Vertriebsstelle be-

zogen hat. 5Ist bei Antragstellung bereits ersichtlich, dass die tatsächlichen Kosten ge-

ringer ausfallen als die Abschlagszahlungen nach den Sätzen 2 und 3, so ist dies der 

Bewilligungsbehörde im Antragsverfahren (vergleiche Nr. 6 dieser Richtlinie) mitzutei-

len. 6Die Höhe der Abschlagszahlung beläuft sich sodann auf die voraussichtlich anfal-

lenden Kosten.  

 
4.3.6 Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Minderungen von Erlösen aus 

Vertriebsprovisionen eines Empfängers innerhalb von Tarifbereichen sind erstattungs-

fähig.  

 

4.3.7 Von dem nach den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.6 ermittelten Ausgleich sind in direktem ursächli-

chem Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedene oder er-

sparte Aufwendungen durch verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine 

rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen Deutschlandti-

cket bedingten Forderungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung 

aus ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 313 BGB gegenüberstehen, in Abzug 

zu bringen.   

 



 

 

4.3.8 Die Summe der gemäß den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.6 errechneten Minderungen abzüglich 

der vermiedenen oder ersparten Aufwendungen gemäß Nr. 4.3.7 ist der ausgleichsfä-

hige Ausgleichsbetrag.  

 

4.3.9 1Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufga-

benträger und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleis-

tung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf der 

Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wa-

gen- beziehungsweise Zugkilometer des Kalenderjahres 2023 den Aufgabenträgern 

zuzuordnen. 2Die beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine 

abweichende Aufteilung vereinbaren.  

 

4.4 Sofern Empfänger Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Nr. 1 des Erlasses des 

Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 25. April 2023, Az. 52-3507.1-1-

4-14 erhalten haben, sind diese auf den nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag an-

zurechnen.  

 

4.5 1Neben dem nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag erhalten Verkehrsverbünde, die 

Verkehrsunternehmen des verbundfreien Raumes im Rahmen des Vertriebs sowie der 

Einnahmenaufteilung beim Deutschlandticket unterstützen (Verbund-Patenschaften), 

für im Rahmen der Unterstützung zu leistende tatsächliche Aufwendungen einen Aus-

gleich in Form einer Einmalzahlung in Höhe von maximal 60 000 Euro je Verkehrsver-

bund. 2Bereits erhaltene Einmalzahlungen auf der Grundlage der Nr. 2 des Erlasses 

des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 25. April 2023, Az. 52-

3507.1-1-4-14 sind anzurechnen. 

  
  
5. Sonstige Bestimmungen  

5.1 1Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen an Verkehrsun-

ternehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets ein-

schließlich des Ermäßigungstickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausge-

schlossen ist. 2Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007 erfolgt, dürfen bei der Überkompensationsprüfung aus Gründen der 

Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die Mindestanforderungen aus dem Anhang 

der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Anwendung kommen. 3Der finanzielle Nettoef-

fekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkungen der 



 

 

Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur An-

erkennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Ver-

kehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom 

Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend gemacht werden oder 

soweit das Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets 

Kosten erspart; sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand 

dieser Überkompensationskontrolle. 

5.2 Die Empfänger sind zu verpflichten, dass die Unternehmen verpflichtet werden, die 

nach Nr. 4.3.4 dieser Richtlinie unterstützte Kontrollinfrastruktur drei Jahre im ÖPNV in 

Deutschland einzusetzen.  

5.3 1Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subven-

tionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und 

dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. 2Eine Doppelförderung ist 

ausgeschlossen.  

5.4 Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass bis zum 20. eines 

Monats für den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets einschließlich der Ver-

käufe des Ermäßigungstickets, wobei hier der nicht ermäßigte Kaufpreis anzusetzen 

ist, an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunter-

nehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher 

Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebil-

dete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. 

5.5 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die tatsächlich entstande-

nen nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen auf der Grundlage der in Nr. 4.3 ge-

nannten Berechnungsmethode nachzuweisen. 2Dem Nachweis sind insbesondere Be-

stätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Mo-

nate Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nr. 

4.3.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nr. 4.3.1.2 ermittel-

ten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023 sowie eine 

Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 

und 2023 im Haustarif beziehungsweise nach BBDB beizufügen. 3Den Bestätigungen 

der Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlösminderungen aus Ver-

triebsprovisionen beziehungsweise Einsparungen von Vertriebsprovisionen je Leis-

tungsempfänger hinzuzufügen. 4Weiterhin ist jeder Leistungsempfänger zu verpflich-

ten, dem Nachweis die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nr. 



 

 

4.3.1.1 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2024 beizulegen. 5Die Bewilli-

gungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. 

5.6 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die Anzahl der verkauften 

Ermäßigungstickets nachzuweisen. 2Diese Zahlen und daraus resultierende Minderein-

nahmen sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtig-

ten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). 3Die Angaben betreffend die Stu-

dierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets bezie-

hungsweise ohne Semesterticket darzustellen.  

5.7 Die Empfänger von Leistungen für Zwecke gemäß Nrn. 4.3.5 Sätze 2 und 3 sind zu 

verpflichten, bis spätestens 30. Juni 2024 die tatsächlichen Aufwendungen für diese 

Zwecke nachzuweisen. 

5.8 Die Empfänger von Leistungen gemäß Nr. 4.5 sind zu verpflichten, bis spätestens 

30. Juni 2024 die tatsächlichen Aufwendungen für den Zeitraum April 2023 bis 

Mai 2024 nachzuweisen. 

5.9 1Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben 

nach Maßgabe der Nr. 4.3.1 beziehungsweise die tatsächlichen Aufwendungen für 

Zwecke gemäß den Nrn. 4.3.5 Sätze 2 und 3 sowie 4.5 hinausgehen, sind vom Emp-

fänger zurückzufordern. 2In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu ver-

zinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden. 3Sollte sich herausstellen, 

dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine 

Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung vorzunehmen. 4Satz 3 gilt nicht für die 

Leistungen nach den Nrn. 4.3.5 Satz 2 und 3 sowie 4.5. 

 
6. Verfahren 

6.1 1Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistungen ist bis zum 30. September 2023 zu 

stellen. 2Die Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. 3Der Antrag hat 

die Berechnung beziehungsweise Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten 

Ausgaben auf der Grundlage der in der Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode sowie 

eine Erklärung zur Höhe der bereits erhaltenen Abschlagszahlungen im Sinne der Nr. 

4.4 zu enthalten. 4Sofern ein Antrag auf Einmalzahlung gemäß Nr. 4.5 gestellt wird, 

sind die unterstützenden Verkehrsverbünde und die Verkehrsunternehmen, die unter-

stützt werden, anzugeben. 5Sofern ein Antrag auf Leistungen gemäß Nr. 4.3.5 Satz 2 

oder 3 gestellt wird, sind Angaben über die Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets 

differenziert nach den Berechtigtengruppen vorzusehen.  



 

 

6.2 1Bewilligungsbehörde für die Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs und die 

Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH ist das Staatsministerium für Wohnen, Bau 

und Verkehr. 2Bewilligungsbehörde für die übrigen Antragsteller ist die Bezirksregie-

rung, in deren Bezirk der Leistungsempfänger seinen Sitz hat.  

6.3 Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß 

der Nr. 4.3.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen.  

6.4 1Die Empfänger der Billigkeitsleistungen dieser Richtlinien können einen vereinfachten 

Antrag auf vorläufigen Ausgleich und Auszahlung stellen. 2Das Staatsministerium für 

Wohnen, Bau und Verkehr kann hierfür im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 

der Finanzen und für Heimat ergänzend Regelungen über Abschlagszahlungen treffen.  

6.5 Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.  

6.6 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern der Leistungen Prüfun-

gen gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayHO durchzuführen. 

 
7. Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Bekanntmachung tritt am 6. Juli 2023 in Kraft und endet am 30. Juni 2025. 

  



 

 

 
Anlage 

(zu den Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2023) 

 

Ermäßigtes Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleis-

tende im Freistaat Bayern 

 

Die Einführung des ermäßigten Deutschlandtickets (Ermäßigungsticket) als Tarifangebot für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern erfolgt entspre-

chend der gesetzlichen Zuständigkeiten und Bestimmungen der jeweiligen Aufgabenträger des 

ÖPNV. Es ist eine beim Erwerb rabattierte Version des Deutschlandtickets. Für das Ermäßi-

gungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets in der jeweils 

gültigen Fassung. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären Deutsch-

landticket reduziert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert.  

Das Ermäßigungsticket für Studierende wird ab dem studienortbezogenen Wintersemester 

2023/24 eingeführt, für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende ab 1. September 2023. 

Im Übrigen wird hinsichtlich des Erwerbs des ermäßigten Deutschlandtickets einschließlich der 

Verfahren für Berechtigtennachweise sowie besonderer Bestimmungen für Studierende auf die 

jeweiligen Regelungen in den Allgemeinen Vorschriften der Aufgabenträger beziehungsweise 

der öffentlichen Dienstleistungsaufträge verwiesen. 

 

Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:  

 

1. Auszubildende 

Als Auszubildende werden definiert:  

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 Berufsbildungsge-

setz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit Behinderung und Men-

schen, die von einer Behinderung bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines 

Berufsbildungswerkes absolvieren. Den Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 

Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeits-

weltbezogenen Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Aus-

bildung.  



 

 

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 Bayeri-

sches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem vergleichbar 

sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen 

und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte agrartechnische As-

sistentinnen und Assistenten. 

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und 

des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in 

Verbindung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramts-

prüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das Staatsinstitut für 

die Ausbildung von Förderlehrern). 

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG). 

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Auszubil-

dende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar 

sind.  

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in Bayern 

liegen. 

 

2. Studierende 

Als Studierende werden definiert:  

• Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches Hochschulinnovati-

onsgesetz (BayHIG) 

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 

3 BayHIG 

• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der Ausbil-

dungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, welche 

die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben 

(zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Hoch-

schule für den öffentlichen Dienst). 



 

 

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende anerkannt 

werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind. 

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am ge-

meinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets er-

möglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

 Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in ei-

nem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen Se-

mesterticket für die bayerischen und außerbayerischen Hochschulen.  

 Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

 Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein ermäßig-

tes Deutschlandticket für Studierende. 

 

3. Freiwilligendienstleistende 

Als Freiwilligendienstleistende gelten: 

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

und 

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiens-

ten (Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, et cetera) 

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern. 

 

 

 

Dr. Thomas Gruber 

Ministerialdirektor 
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1. Grundsatz 

 Das Deutschland-Ticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern 
gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023.  

 Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschland-Ticket und sind von 
allen teilnehmenden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland 
verbindlich anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und 
Beförderungsbedingungen der teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des 
Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedingungen der teilnehmenden Eisenbahn-
Verkehrsunternehmen des SPNV und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, 
soweit sich aus den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.  

 Für die Ausgabe des Deutschland-Tickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden 
Verkehrsunternehmens. 

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und 
Geltungsbereich 

 Das Deutschland-Ticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten 
Nutzung der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. 
Wagenklasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich 
der Tarife der teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und 
Landestarifgesellschaften.  
Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des 
jeweiligen Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im 
Ausland liegende Gebiet erstreckt.  
Zum ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des 
Personenbeförderungs-gesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 
42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den 
Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG allgemein zugänglich sind.  
 

 Das Deutschland-Ticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder 
historischen Zwecken betrieben werden.  
 

 Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschland-Ticket ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von 
Integrationskonzepten) werden im Geltungs-bereich des Deutschland-Tickets für den 
Schienenverkehr bekanntgegeben.  
 

 Das Deutschland-Ticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis 
ausgegeben, der mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des 
Fahrgastes beinhaltet. Dieser Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket 
ausgegeben.  
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Das Deutschland-Ticket kann von den vertraghaltenden Unternehmen, die das Deutschland-
Ticket über eine Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. 
Bereitstellung des digitalen Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares 
Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket ausgegebenes 
Deutschland-Ticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtliches 
Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen.  
 

 Das Deutschland-Ticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 
Jahren.  
 

 Das Deutschland-Ticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein 
Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, 
Landestarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 
  

 Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, 
soweit die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.  
 

 Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die 
Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

3. Vertragslaufzeit und Kündigung  

 Das Deutschland-Ticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden 
und Landestariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen 
bzw. über deren Vertriebskanäle erworben werden.  
 

 Das Deutschland-Ticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist 
jeweils zum Ersten eines Monats möglich.  
 

 Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt 
werden. Die Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen 
Kalendermonats erfolgen.  
Das Deutschland-Ticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des 
letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 Uhr des Folgetags.  

 Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich 
 des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 

4. Beförderungsentgelt 

 Der Preis für das Deutschland-Ticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei 
monatlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann 
angeboten werden.  
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 Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-
Sammeltaxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrenden Eisenbahnen mit besonderen 
Betriebsformen (z. B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den 
örtlichen Tarifbestimmungen erhoben.  

5. Beförderungsentgelt 

 Der Preis für das Deutschland-Ticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei 
monatlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann 
angeboten werden.  

 Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-
 Sammeltaxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrenden Eisenbahnen mit besonderen 
 Betriebsformen (z. B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den 
 örtlichen Tarifbestimmungen erhoben. 

6. Job-Ticket 

 Das Deutschland-Ticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden.  
 

 Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem 
teilnehmen-den Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den 
Erwerb des Deutschland-Ticket-Jobtickets abgeschlossen hat.  
Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung können Unternehmen, Verwaltungen, Behörden 
und sonstige Institutionen sein.  

 Der Fahrpreis für das Deutschland-Ticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 
 abzüglich 5% Rabatt.  
 Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leistet, 
 der mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt. 

7. Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr 

 Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der 
 Tarifbedingungen des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für 
 Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, 
 abrufbar im Internet unter www.deutschlandtarif-verbund.de. 
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S-Bahn Berlin GmbH alle S-Bahn 

S-Bahn Hamburg GmbH alle S-Bahn 

DB RegioNetz Verkehrs 
GmbH  
SOB (Südostbayernbahn) 

alle Nahverkehrszüge 

DB RegioNetz Verkehrs 
GmbH  
WFB (Westfrankenbahn) 

alle Nahverkehrszüge 

   

Abellio GmbH 
ABRM (ABELLIO Rail 
Mitteldeutschland) 

alle Nahverkehrszüge 

agilis 
Eisenbahngesellschaft & 
agilis 
Verkehrsgesellschaft 
mbH & Co KG 
agilis  

alle Nahverkehrszüge 

AKN Eisenbahn GmbH 
AKN 

alle  Nahverkehrszüge 

Arriva Openbaar 
Vervoer B.V. 
ARR  

alle Nahverkehrszüge 

Albtal-Verkehrs-
Gesellschaft mbH 
AVG  

Karlsruhe Hbf – 
Bretten – Heilbronn 
Hbf – Öhringen 

Karlsruhe Hbf – 
Rastatt – Baden-
Baden – Achern 

Nahverkehrszüge 
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Karlsruhe Hbf – 
Rastatt – Forbach – 
Freudenstadt – 
Eutingen i.G. 

Karlsruhe Hbf – 
Pforzheim Hbf – 
Mühlacker – 
Bietigheim-Bissingen 

Karlsruhe Hbf – 
Knielingen – Wörth 
(Rh) – Germersheim  

Pforzheim – 
Neuenbürg – Bad 
Wildbad 

Bruchsal – Bretten – 
Maulbronn West – 
Mühlacker 

Bentheimer Eisenbahn 
AG 

alle Nahverkehrszüge 

Bayerische 
Oberlandbahn GmbH 
BOB  

alle Nahverkehrszüge 

Bodensee-
Oberschwaben-Bahn 
GmbH & Co KG 
BOB  

Aulendorf – 
Friedrichshafen Hafen 

Nahverkehrszüge 

Bayerische Regiobahn 
GmbH 
BRB  

alle Nahverkehrszüge 

Cantus 
Verkehrsgesellschaft 
mbH 
CAN  

alle Nahverkehrszüge 
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City-Bahn Chemnitz 
GmbH 
CB  

Chemnitz Hbf – 
Stolberg (Sachs) 

Stollberg (Sachs) – 
Meerane 

Chemnitz Hbf – 
Burgstädt 

Chemnitz Hbf – 
Hainichen 

Nahverkehrszüge 

Societe Nationale des 
Chemins de Fer 
Luxembourgeois 
CFL 

Trier Hbf – Igel (Gr.) Nahverkehrszüge 

Westerwaldbahn des 
Kreises Altenkirchen 
GmbH  
DAB  

alle Nahverkehrszüge 

Die Länderbahn GmbH  
DLB (Alex, 
Oberpfalzbahn, 
Waldbahn, 
Vogtlandbahn, Trilex) 

alle Nahverkehrszüge 

Erfurter Bahn GmbH 
EB  

alle Nahverkehrszüge 

erixx GmbH 
erixx  

alle Nahverkehrszüge 

 eurobahn GmbH & Co. 
KG 
ERB  

alle Nahverkehrszüge 

Eisenbahnen & 
Verkehrsbetriebe Elbe-
Weser GmbH 

alle Nahverkehrszüge 
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EVB 

Freiberger 
Eisenbahngesellschaft 
mbH  
FEG  

alle Nahverkehrszüge 

Go-Ahead Baden-
Württemberg GmbH  

alle Nahverkehrszüge 

Go-Ahead Bayern GmbH alle Nahverkehrszüge 

Hanseatische Eisenbahn 
GmbH  
HANS  

alle außer  

Bergen auf Rügen – 
Sassnitz Fährhafen 

Nahverkehrszüge 

Hessische Landesbahn 
GmbH 
HLB  

alle Nahverkehrszüge 

Zweckverband Ringzug 
Schwarzwald–Baar–
Heuberg 
Ringzug 

Rottweil – 
Schwenningen – 
Villingen - 
Donaueschingen - 
Bräunlingen 

Rottweil – Tuttlingen 
– Blumberg 

Trossingen Bahnhof – 
Trossingen Stadt 

Tuttlingen – 
Friedingen 

Sigmaringen - 
Friedingen 

Nahverkehrszüge der SWEG 

metronom 
Eisenbahngesellschaft 
mbH 

alle Nahverkehrszüge 
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ME  

Transdev Regio Ost 
GmbH 
MRB 

alle Nahverkehrszüge 

Bayerische 
Oberlandbahn GmbH 
MRB  

alle  Nahverkehrszüge 

NBE nordbahn 
Eisenbahngesellschaft 
mbH & Co. KG 
NBE  

alle  Nahverkehrszüge 

NEB Betriebsgesellschaft 
mbH 
NEB  

alle Nahverkehrszüge 

neg Niebüll GmbH 
Norddeutsche 
Eisenbahngesellschaft 
NEG  

alle  Nahverkehrszüge 

NordWestBahn GmbH 
NWB  

alle Nahverkehrszüge 

National Express Rail 
GmbH 
NX 

alle Nahverkehrszüge 

Ostdeutsche Eisenbahn 
GmbH 
ODEG  

alle Nahverkehrszüge 

Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsgesellschaft 
Pressnitztalbahn mbH  
PRESS (Pressnitztalbahn) 

Bergen auf Rügen – 
Lauterbach Mole 

Nahverkehrszüge 



 

Tarifbedingungen für das Deutschland-Ticket; Seite 11 

 

Rhein-Neckar-Verkehr 
GmbH 
RNV 

Weinheim - 
Viernheim - 
Mannheim - 
Heidelberg - 
Weinheim Mannheim 
Hbf - Mannheim 
Käfertal -Heddesheim 
Bahnhof (Linien 
5A,15) 

Bad Dürkheim 
Bahnhof - 
Ludwigshafen Hbf - 
Mannheim Hbf (Linien 
4, 4A, 9) 

Bad Dürkheim 
Bahnhof - 
Ludwigshafen Hbf - 
Mannheim Hbf -
Heidelberg (Express-
Linie 9 sonn- und 
feiertags von März bis 
Oktober) 

Nahverkehrszüge 

Rurtalbahn GmbH 
RTB 

alle Nahverkehrszüge 

RegioTram Gesellschaft 
mbH 

Kassel Hbf – 
Melsungen/ 
Wolfhagen/ 
Hofgeismar-Hümme 

Nahverkehrszüge 

 Regiobahn 
Fahrbetriebsgesellschaft 
mbH 
S 28  

Kaarster See - 
Düsseldorf Hbf – 
Mettmann Stadtwald 
– Wuppertal Hbf 

Nahverkehrszüge 

SAB Schwäbische Alb-
Bahn GmbH 

alle Nahverkehrszüge 
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SBB Deutschland GmbH alle Nahverkehrszüge 

Süd Thüringen Bahn 
GmbH 
STB  

alle Nahverkehrszüge 

Südwestdeutsche 
Landesverkehrs-GmbH 
SWEG 

alle 

Nahverkehrszüge 

Nahverkehrszüge  

SWEG Bahn Stuttgart 
GmbH 

alle Nahverkehrszüge 

Stadtwerke Heilbronn 
GmbH 
SWH 

Heilbronn Hbf - 
Heilbronn Pfühlpark 

Nahverkehrszüge 

Trans Regio Deutsche 
Regionalbahn GmbH 
TR  

alle Nahverkehrszüge 

Vlexx GmbH 
vlexx 

alle Nahverkehrszüge 

Transdev Verkehr GmbH 
VEN  

alle Nahverkehrszüge 

VIAS GmbH 
VIA  

alle Nahverkehrszüge 

Württembergische 
Eisenbahngesellschaft 
mbH 
WEG  

alle Nahverkehrszüge 
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WestfalenBahn GmbH 
WFB  

alle Nahverkehrszüge 
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Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen 
Untermain GmbH (VAB) 

alle1 alle1 

Verkehrsbetriebsgesellschaft Passau mbH alle1 alle1 

Verkehrsverbund Großraum Nürnberg 
(VGN) 

alle1 alle1 

Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH 
(VVM) 

alle1 alle1 

Verkehrsunternehmens-Verbund 
Mainfranken GmbH (VVM) 

alle1 alle1 

Regensburger Verkehrsverbund GmbH 
(RVV) 

alle1 alle1 

Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund 
GmbH (AVV) 

alle1 alle1 

Omnibusverkehr Franken GmbH (OVF) alle1 alle1 

Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) alle1 alle1 

Regionalbus Ostbayern GmbH (RBO) alle1 alle1 

Verkehrsgemeinschaft Kissingen mobil 
(Kim.) 

alle1 alle1 

Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
GmbH (MVV) 

alle1 alle1 

Verkehrsgemeinschaft Rottal-Inn (VGRI) alle1 alle1 

Zweckverband Verkehrsgemeinschaft 
alle1 alle1 













Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben  im öffentlichen 
Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus 

Bundes- und Landesmitteln 

Vom 20. März 2023 

I. Hinweise und Erläuterungen

Der nachfolgende Entwurf von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket basiert auf der Systematik der 
Muster-Richtlinien zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 und dem temporär eingeführten 9-Euro-
Ticket, die im Jahr 2022 genutzt wurden. 

Die Muster-Richtlinien wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Bundeskanzlers mit 
den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 08.12.2022 erstellt, dass die 
in 2023 entstehende Kostenunterdeckung paritätisch von Bund und Ländern ausgeglichen 
wird.  

Für den Ausgleich für 2023 ist es erforderlich und sachgerecht, die Fahrgeldeinnahmen des 
Zeitraums der Geltung des Deutschlandtickets des Jahres 2019 als Bezugspunkt zu 
verwenden.  

Bei den Muster-Richtlinien wurden im Vergleich zum Jahr 2022 folgende wesentliche 
Anpassungen vorgenommen: 

1. Durch die ergänzende Regelung in § 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 des
Regionalisierungsgesetzes (RegG) wird eine Verpflichtung zur Anwendung des
Deutschlandtickets vorgegeben. Der Ausgleich gegenüber den Verkehrsunternehmen
erfolgt durch die jeweiligen Aufgabenträger als zuständige Behörden innerhalb der
Instrumente der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mittels öffentlichem
Dienstleistungsauftrag oder allgemeiner Vorschrift. Aufgrund der bundesgesetzlichen
Vorgabe zur Anwendung des Deutschlandtickets kann die Ausgleichsregelung des
jeweils zuständigen Aufgabenträgers selbst dann zum 01. Mai 2023 erfolgen, wenn
sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen werden sollte. Die Umsetzung der
Ausgleichsregelung im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner
Vorschriften muss aufgrund der Befristung in § 9 Absatz 1 Sätze 4 und 5 zeitnah,
spätestens zum 30. September 2023 erfolgen.

2. Soweit die Aufgabenträger oder die Zusammenschlüsse nicht selbst
erlösverantwortlich für die Verkehrsleistung sind, reichen sie die Mittel
diskriminierungsfrei unter Anwendung der Regelungen zur Ausgleichsberechnung
nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über allgemeine
Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere
beihilferechtlich zulässige Instrumente an die Verkehrsunternehmen aus.

3. Aufgrund der Erörterungen mit der EU-Kommission ist ein Mechanismus in die
Ausgleichsregelung aufzunehmen, der zu einer Korrektur im Falle von generellen
Nachfragerückgängen führt. Unterschreiten die Abonnent:innenzahlen im jeweiligen
Bundesland im Januar 2024 die Abonnent:innenzahlen im April 2023 um mehr als 10
Prozent, sind die im Ausgleich anzusetzenden Soll-Fahrgeldeinnahmen um den über
die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz abzusenken. Bei
einer Verringerung der Abonnent:innenzahlen um beispielsweise 11Prozent sind die
Fahrgeldeinnahmen um 6 Prozent abzusenken.

4. Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets
entfallenden prognostizierten Einnahmesteigerungen im Ohne-Fall aus positiven
Verkehrsmengeneffekten werden die auf das Jahr 2023 fortgeschriebenen Soll -
Fahrgeldeinnahmen zusätzlich um 1,3 Prozent gegenüber 2022 (langfristiges
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historisches Wachstum der Verkehrsleistung im ÖPNV (Destatis: 2004-2019: rd. 1,3 
Prozent p.a) erhöht. 

5. Weist der Empfänger nach, dass in seinem Gebiet die Betriebsleistungen des Jahres 
2023 im Verhältnis zum Jahr 2019 gestiegen sind, werden die auf den jeweiligen 
Empfänger entfallenden Soll-Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2023 im anteiligen 
Verhältnis zur Steigerung der Betriebsleistung in Wagen- bzw. Zugkilometern erhöht. 
Aus gängigen Untersuchungen zur Überprüfung des volkswirtschaftlichen Nutzens 
einer Infrastrukturinvestition wird eine Angebotselastizität von 0,3 üblicherweise 
angenommen. Bei einer Steigerung der Betriebsleistungen um 2 Prozent bedeutet 
dies eine Erhöhung der Soll-Fahrgeldeinnahmen 2023 um 0,6 Prozent. In gleicher 
Weise wird bei gegenüber 2019 gesunkenen Betriebsleistungen verfahren. 

6. Für Jobtickets zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen 
angewendet wurden.  

7. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. 
Januar 2023 abgesenkt, müssen bei der Ermittlung der tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht 
deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den am 01. Januar 2023 
geltenden Preisen (vor der Einführung des Deutschlandtickets) angerechnet werden ; 
für Berlin gelten auf Grund des 29-Euro-Tickets abweichende Stichtage. Denn der 
Bund beteiligt sich nur an der aus der Einführung des Deutschlandtickets 
resultierenden Kostenunterdeckung. Eine Ausnahme bilden regionale oder 
landesweite Semestertickets, deren Preis im Solidarmodell zur Herstellung eines 
angemessenen Preisabstands zum Deutschlandticket zur Sicherung des 
Solidarmodells notwendig ist. 

8. Es werden Pauschalen für die konkrete Umstellung der Vertriebstechnik zur Ausgabe 
und Kontrolle der Deutschlandtickets gewährt. Es ist durch geeignete Regelungen mit 
den für den Vertrieb und Kontrolle beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die 
Pauschalen sachgerecht ausgereicht werden.    

 
Unverändert zur Muster-Richtlinie für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die 
Empfänger und ihre Vertriebsdienstleister die Einnahmeeinbußen der extern beauftragten 
Verkaufsstellen und Agenturnehmer im Rahmen der Möglichkeiten der Muster -Richtlinie 
ausgleichen. Nach den Festlegungen zur Einnahmeaufteilung ist für die Stufen 1 und 2 
(2023-2025) in Bezug auf das Kernprodukt des Deutschlandtickets sowie alle Einnahmen 
aus bundesweit geltenden kundengruppenspezifischen Angeboten im Rahmen des 
Deutschlandtickets eine Vertriebsprovision oder Vertriebsentschädigung nicht vorzusehen. 
Neben den aktuell bestehenden Finanzierungen für den Vertrieb wird es in den Stufen 1 und 
2 zusätzliche finanzielle Anreize für den Verkauf von Deutschlandtickets an Neukunden nicht 
geben.   
 
Für die zwischen den Ländern vereinbarte einheitliche Bemessung des Ausgleichs ist eine 
einheitliche Definition der ausgleichsfähigen Kostenunterdeckung erforderlich. Dafür müssen 
auch in 2023 unabhängig von der konkreten verfahrensmäßigen Gestaltung durch die 
Länder die die Erstattungsfähigkeit regelnden Passagen durch alle Länder übernommen 
werden. Darüber hinaus bedarf es im Hinblick auf die Transparenz des Mittelbedarfs 
einheitlicher Antragsfristen, die wie auch schon für 2022 in den Muster-Richtlinien auch für 
2023 obligatorisch sind. 
 
Der Entwurf der Muster-Richtlinien ist entsprechend dem Gliederungsschema einer 
Förderrichtlinie als Richtlinien für Billigkeitsleistungen abgefasst. Die Umsetzung muss durch 
die Länder noch mit jeweils eigenen Länderrichtlinien und/oder -erlassen erfolgen. In 
Abhängigkeit von der im jeweiligen Land zu treffenden Entscheidung über die 
verfahrensmäßige Abwicklung des Ausgleichs auf der Grundlage einer gesetzlichen 
Regelung, einer Zuwendungsregelung (mit Zuwendungsbescheiden oder –verträgen) oder 
einer Billigkeitsleistungsregelung sind insbesondere die verfahrensmäßigen Regelungen aus 



den Muster-Richtlinien mit Ausnahme der Antragsfristen anzupassen. Dies gilt auch in Bezug 
auf die im jeweiligen Land zu treffende Zuständigkeitsregelung für die Ausgleichsgewährung. 
 
Im nachfolgenden Entwurf sind auf der Grundlage dieser Hinweise hinter der 
Gliederungsnummer der Regelung Hinweise ausgebracht, ob die Regelungen  

- obligatorisch wegen der Einheitlichkeit 
- fakultativ  

von allen Ländern zu beachten sind. 

  



II. Musterrichtlinien 

Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2023 in Land XXX  
(Richtlinien Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV 2023) 

 
Runderlass des Ministeriums für  

vom XX. Monat 2023 
 

1 (fakultativ)  
Rechtsgrundlage  
Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets gewährt das Land 
nach Maßgabe dieser Richtlinien und § 53 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
Billigkeitsleistungen.  
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leistung. Die Bewilligungsbehörde 
entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.  
 
2 (obligatorisch)  
Gegenstand der Billigkeitsleistungen  
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger in Land XXX, deren 
Ausgaben in den Monaten Mai bis Dezember 2023 aufgrund der Einführung des 
Deutschlandtickets durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen 
aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht 
durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die 
Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 
3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 
3 der VO 1370 gedeckt werden können. 
 
3  
Empfänger der Billigkeitsleistung  
Empfänger sind  
3.1 (obligatorisch)  
Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des ÖPNV-
Gesetzes des Landes XXX,  
3.2 (fakultativ)  
öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesondere Zweckverbände, Anstalten öffentlichen 
Rechts) als Sammelantragsteller für die Empfänger gemäß Nummer 3.1.  
3.3 (Notfallregelung) 
Nur soweit Aufgabenträger oder Aufgabenträgerorganisationen bis zum 31. Dezember 2023 
keine Regelung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 4 RegG getroffen haben, sind für den 
Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. September 2023 Empfänger auch öffentliche und 
private Verkehrsunternehmen, soweit sie als Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer 
nach dem Personenbeförderungsgesetz oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf 
dem Gebiet des Landes und/oder aufgrund eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages 
Beförderungsleistungen im ÖPNV bzw. im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) erbringen. 
Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte Antragstellung und Bewilligung für 
die jeweiligen Regionalbereiche zulässig. 
 
 



4 (obligatorisch) 
Voraussetzungen  
Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie die 
Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in 
entsprechender Anwendung der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 über 
allgemeine Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder über andere 
beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei weiter. Die Erlösverantwortlichen 
sind zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende 
Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese 
Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.  
 
5  
Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung 
  
5.1 (fakultativ)  
Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 LHO 
  
5.2 (obligatorisch)  
Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 
Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben.  
 
5.3 (fakultativ)  
Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung bzw. eines Zuschusses gewährt.  
 
5.4 (obligatorisch wegen Einheitlichkeit)  
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:  
 
5.4.1  
Fahrgeldausfälle:  
Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 
Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den 
um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2023 hochgerechneten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und den tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2023 nach Maßgabe der Nummern 
5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen 
(ohne Umsatzsteuer). 
Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung erforderlichen 
Daten zu liefern. Einnahmen aus dem Erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht 
berücksichtigt. 
 
5.4.1.1  
Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat 
verkauften bzw. dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und 
Preisstufe der Monate Mai bis Dezember 2019 mit den für diese Kartenart und für die im 
Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2023 
genehmigten Preisen zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab dem 1. Mai 2023 wirksam 
werden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen 
vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen 
oder handelt es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der 
Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die 
Hochrechnung maßgebend. Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, 
die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und 
Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, können die hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt werden. 



Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 
2023 [Berlin: 31. August 2022] abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 [Berlin: Preisstand 
August 2022 ohne Berücksichtigung 9-Euro-Ticket] zu ermitteln.  Die nach den Sätzen 1 
bis 5 ermittelten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung 
der tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometern im 
Kalenderjahr 2023 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach 
Nummer 3.1 fortzuschreiben. Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der 
prozentualen Steigerung bzw. prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet 
des Empfängers nach Nummer 3.1 anzusetzen.  
Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden 
prognostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten werden die 
nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um 1,3 Prozent erhöht. 
Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach 
Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2024 die Gesamtzahl der 
Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach 
den Sätzen 1 bis 7 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 
5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter 
Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen 
Verbundorganisation zu verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten 
hätte.  
 
5.4.1.2  
Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis 
Dezember 2023 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der 
Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. Für Jobtickets zum 
Deutschlandticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die 
abgestimmten bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet wurden. Die Vornahme 
weiterer Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket 
insbesondere für die Deckung von Vertriebsaufwendungen ist nicht zulässig. Wurden die 
Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 [Berlin: 
31. August 2022] abgesenkt, sind bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit mit 
Ausnahme von im Solidarmodell verkauften Studierendentickets alle verkauften Tickets mit 
den am 1. Januar 2023 [Berlin: Preisstand August 2022 ohne Berücksichtigung 9-Euro-
Ticket] geltenden ggfs. den Preis des Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen 
anzusetzen.  
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem 
Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der 
Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der 
jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket zu verteilen.  
 
5.4.2  
Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 
Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist , sind die 
um die Tarifanpassungen gemäß Nummer 5.4.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Mai bis Dezember 2019 bzw. die nach Maßgabe der 
Nummer 5.4.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Mai 
bis Dezember 2023 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund der jeweiligen 
für das entsprechende Jahr festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsätze (2019 für 
hochgerechnete und 2023 für Ist-Fahrgeldeinnahmen 2023) zu berechnen. Maßgebend sind 
dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, 



Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket 
gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für die hochgerechneten erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.4.1.2 für die tatsächlichen erstattungsfähigen 
Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmenaufteilung. Ausgleichsfähig ist die Differenz 
der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen.  
 
5.4.3 
In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer 
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen.  Einsparungen der der 
Empfänger nach 3.1 bei Leistungen aus Allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen.  
 
5.4.4 
Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben für die Anpassung der 
Vertriebsprozesse zur Einführung des Deutschlandtickets. Dabei wird für jeden zum Stichtag 
30. April 2023 beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden 
Verkehrsunternehmen in einem vor dem Deutschlandticket angebotenen Abonnement 
gebundenen Kunden eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe von 15,00 Euro 
gewährt. Abonnements sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem 
Monat. Dazu zählen auch Semestertickets sowie Monatskarten, die von Unternehmen 
ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten Tarifangebot haben und 
mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 
nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin verkauft wurden. Voraussetzung 
um für alle zum Stichtag 30. April 2023 beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher 
Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen gebundenen Kunden im Sinne des Satzes 
2 eine Umstellungspauschale zu erhalten ist, dass zum Stichtag 31. Dezember 2023 eine 
Anzahl an Kunden, die mindestens 60% des Abo-Kundenbestands vom 30. April 2023 
beträgt, im Deutschlandticket beim Empfänger bzw. dem in wirtschaftlicher Verantwortung 
stehenden Verkehrsunternehmen gebunden ist. Wenn unter 60 %, aber mehr als 30 % des 
Kundenbestandes vom 30. April 2023 zum Stichtag 31. Dezember 2023 beim jeweiligen 
Empfänger bzw. Unternehmen gebunden ist, erhält der Empfänger bzw. das Unternehmen 
50 % des sich aus Satz 2 ergebenden Wertes. In besonders begründeten Einzelfällen kann 
eine gesonderte Regelung getroffen werden. Zuzüglich wird pauschal für jedes zum 30. April 
2023 vorhandene auf die Kontrolle des Deutschlandtickets ertüchtigte Kontrollgerät und für 
die Kontrolle des Deutschlandtickets im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgerät eine einmalige 
Umstellungspauschale zur Kompensation der Kontrollmehrausgaben in Höhe von 317,00 
Euro gewährt. Es ist durch geeignete Regelungen mit den für den Vertrieb und Kontrolle 
beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die Pauschalen sachgerecht ausgereicht 
werden. 
[nur NRW] Weiterhin kann der Empfänger die geleisteten Ausgaben für die Einrichtung des 
EAV-Clearings im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V., 
die an die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben für die gutachterliche Begleitung des 
Prozesses zur Neufassung eines Einnahmeaufteilungsverfahrens und an die 
DeutschlandMobil 2030 GmbH geleisteten Ausgaben für bundesweites Marketing sowie  für 
die Evaluation des Deutschlandtickets geltend machen.  
Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für zusätzliche Betriebsleistungen. 
 
5.4.5 
Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Minderungen von Erlösen aus 
Vertriebsprovisionen eines Empfängers innerhalb von Tarifbereichen sind erstattungsfähig.  
 
5.4.6 
Von dem nach den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 ermittelten Ausgleich sind in direktem 
ursächlichem Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedene oder 
ersparte Aufwendungen durch verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine 



rechtskräftig festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen Deutschlandticket 
bedingten Forderungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung aus 
ergänzender Vertragsauslegung oder nach § 313 BGB gegenüberstehen, in Abzug zu 
bringen.   

 

5.4.7  
Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.5 errechneten Minderungen abzüglich 
der vermiedenen oder ersparten Aufwendungen gemäß Nummer 5.4.6 ist der 
ausgleichsfähige Ausgleichsbetrag.  
 
5.4.8 
Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer 
Aufgabenträger und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der 
Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf 
der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wagen- 
bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjahres 2023 den Aufgabenträgern zuzuordnen. Die 
beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung 
vereinbaren.  
 
6 (obligatorisch) 
Sonstige Bestimmungen  
6.1  
Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen an 
Verkehrsunternehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des 
Deutschlandtickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die 
beihilferechtliche Rechtfertigung aus der VO 1370 erfolgt, dürfen bei der 
Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die 
Mindestanforderungen aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung kommen. Der 
finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) 
Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des 
Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandt icket-Tarifs auf 
die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit diese als 
zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend 
gemacht werden oder soweit das Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung des 
Deutschlandtickets Kosten erspart; sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht 
Gegenstand dieser Überkompensationskontrolle. 
 
6.2 
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass die Unternehmen verpflichtet werden, die nach Nr. 
5.4.4 dieser Richtlinie unterstützte Kontrollinfrastruktur drei Jahre im ÖPNV in Deutschland 
einzusetzen.  
 
6.3  
Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und 
dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist 
ausgeschlossen.  
 
6.4  
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass bis zum 20. eines Monats 
für den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft 
aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund 
GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband 
SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. 
 
6.5  



Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die tatsächlich entstandenen 
nicht gedeckten Ausgaben und Einsparungen auf der Grundlage der in Nummer 5.4 
genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. Dem Nachweis sind insbesondere 
Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate 
Mai bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nummer 5.4.1.1 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 ermittelten 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023 sowie eine 
Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 
2023 im Haustarif bzw. nach BBDB beizufügen. Den Bestätigungen der 
Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlösminderungen aus 
Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Vertriebsprovisionen je Empfänger 
hinzuzufügen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der 
Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 zu den Stichtagen 30. April 
2023 und 31. Januar 2024 beizulegen. Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen 
anfordern. 
 
6.6  
Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach 
Maßgabe der Nummer 5.4.1 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. In der 
Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist 
erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag 
den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung 
vorzunehmen.  
 
7  
Verfahren  
 
7.1 (obligatorisch) 
Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis zum 30. September 2023 zu stellen. 
Die Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. Er hat die Berechnung bzw. 
Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in 
Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode zu enthalten.  
 
7.2 (fakultativ) 
Bewilligungsbehörde ist die [Landesbehörde einfügen], in deren Bezirk der Empfänger 
seinen Sitz hat.  
Bewilligungsbehörde für Empfänger nach Nummer 3.3 ist jeweils die [Landesbehörde], die 
die zuständige Bewilligungsbehörde für den Empfänger nach Nummer 3.1 ist, der bis zum 
31. Dezember 2023 keine Regelung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 4 RegG getroffen  hat. 
7.3 (obligatorisch) 
Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß den 
Nummern 5.4.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen.  
Sammelanträgen von Empfängern gemäß Nummer 3.2 sind die Anträge der Empfänger 
gemäß Nummer 3.1 beizufügen.  
Fakultativ: „Der Antrag ist formlos schriftlich oder elektronisch zu stellen.“  
 
7.4 (fakultativ) 
Der Empfänger kann einen ersten vereinfachten Antrag auf vorläufigen Ausgleich und 
dessen Auszahlung stellen.  
 
7.5 (obligatorisch) 
Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Billigkeitsleistungen an die Empfänger gemäß 
Nummer 3.1 weiterzuleiten und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen 
Bestimmungen des Bewilligungsbescheides auch den Empfängern auferlegt werden. Dies 
schließt ausdrücklich die Nachweisführung ein.  
 



7.6 (fakultativ) 
Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.  
 
8 (fakultativ)  
Inkrafttreten/Außerkrafttreten Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft und am 30. Juni 2025 außer Kraft. 




